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A. Amtliche Bekanntmachungen des 
Salzlandkreises 

 

• Sitzung des Betriebsausschusses 
der Kommunalen Beschäftigungs-
agentur Schönebeck am 05.08.2009 

 

Datum: Mittwoch, 05.08.2009, 18:00 Uhr 
 
Ort: TEUTLOFF-Schulung und 

Schweißtechnische  
Bildung-gGmbH 
Ökologisches Zentrum 
Pömmelter Straße 17  
in 39249 Barby (Elbe)   

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Geschäftsordnung 
 
1.1 Eröffnung der Sitzung 
 
1.2 Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung, der Beschlussfähigkeit 
und der Tagesordnung des öffentli-
chen Teils 

 
1.3 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil 
der Sitzung am 22.04.2009 

 
2 Bericht des Betriebsleiters über 

wichtige Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes Kommunale Beschäf-
tigungsagentur 

 
3 Anfragen und Anregungen 
 
4 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
5 Geschäftsordnung 
 
5.1 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils 
 
5.2 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung am 22.04.2009 

 
 

6 Erteilung des Zuschlages für die öf-
fentliche Ausschreibung der Be-
rufsbildung in einer außerbetriebli-
chen Einrichtung 
Beratung und Beschlussfassung-
Vorlage: B/386/2009 
 

7 Anfragen und Anregungen 
 
8 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung 
 
 
gez. Völksch 
Ausschussvorsitzende 
 
 

• Sitzung des Betriebsausschusses 
des Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Salzlandkreises am 06.08.2009 

 
Datum: Donnerstag, 06.08.2009, 17:00 Uhr 

 
Ort: 
 

Abfallwirtschaftsbetrieb des 
Salzlandkreises 
Heinrichstraße 29 
in 06449 Aschersleben 

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Geschäftsordnung 
 
1.1 Eröffnung der Sitzung 
 
1.2 Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung, der Beschlussfähigkeit 
und der Tagesordnung des öffentli-
chen Teils 

 
1.3 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil 
der Sitzung am 23.04.2009 

 
2 Bericht des Betriebsleiters über 

wichtige Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes 

 
3 Jahresabschluss des Abfallwirt-

schaftsbetriebes des Salzlandkrei-
ses für das Rumpfwirtschaftsjahr 
vom 01.07. bis 31.12.2008 
Beratung und Beschlussfassung - 
Vorlage: B/384/2009 
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4 Anfragen und Anregungen 
 
5 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung 
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
6 Geschäftsordnung 
 
6.1 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils 
 
6.2 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung am 23.04.2009 

 
7 Information des Betriebsleiters über 

wichtige Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes 

 
8 Anfragen und Anregungen 
 
9 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung 
 
 
gez. Gerstner 
Ausschussvorsitzender 
 
 

• Mittelfristige Schulentwicklungspla-
nung des Salzlandkreises für den 
Planungszeitraum der Schuljahre 
2009/10 – 2013/14 

 
Der Schulentwicklungsplan des Salzland-
kreises zur Mittelfristigen Schulentwick-
lungsplanung des Planungszeitraumes der 
Schuljahre 2009/10 – 2013/14 für den Be-
reich der Grund-, Sekundar- und Förder-
schulen sowie Gymnasien ist mit Geneh-
migungsbescheid vom 26. Juni 2009 
durch das Landesverwaltungsamt , Refe-
rat Schulentwicklungsplanung beschieden 
worden. 
 
Nach Veröffentlichung im Amtsblatt liegt 
der Mittelfristige Schulentwicklungsplan 
zur Einsichtnahme im Zeitraum vom 03. 
bis 14. August 2009 im Kreistagsbüro des 
Salzlandkreises in Bernburg, Karlsplatz 
37, Zimmer 209 sowie im Schulverwal-
tungsamt des Salzlandkreises in Aschers-
leben, Breite Str. 22, Zimmer 202 aus. 
 
gez. Gerstner 
Landrat 

B. Amtliche Bekanntmachungen der 
Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Bernburg (Saale) 
 
Bekanntmachung der Stadt Bernburg 
(Saale) über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen für die Wahl 
zum Deutschen Bundestag am 27. Sep-
tember 2009 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bun-
destagswahl für die Wahlbezirke der Stadt 
Bernburg (Saale) wird  
 

in der Zeit 
vom 7. September 2009  

bis zum 11. September 2009 
 
während der Öffnungszeiten montags bis 
freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, diens-
tags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und donners-
tags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Einwoh-
nermeldeamt der Verwaltungsgemein-
schaft Bernburg, Schlossstraße 11 in 
06406 Bernburg (Saale), Raum 015 für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtig-
ter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-
ses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melde-
rechtsrahmengesetzes entsprechenden 
Vorschriften der Landesmeldegesetze 
eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
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2. Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 11. September 2009 
bis 12:00Uhr, bei der Stadt Bernburg 
(Saale), Schlossgartenstraße 16 in 06406 
Bernburg (Saale), Einspruch einlegen. 
Der Antrag kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum  

6. September 2009  
eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.  
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlkreis 72 Anhalt  

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkrei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragener Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden die Antragsfrist auf Aufnah-
me in das Wählerverzeichnis nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
6. September 2009) oder die Einspruchs-
frist auf Berichtigung gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung entstanden ist (bis zum 11. 
September 2009) versäumt hat, 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist, 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt wurde und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerver-

zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zum 25. September 2009, 18:00 
Uhr, bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bernburg mündlich, schriftlich oder elekt-
ronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den un-
ter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtig-
ter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der 
Wahlberechtigte: 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 
der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und  
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Empfangsberechtigung 
durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.  
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Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich beför-
dert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 
 
Bernburg (Saale), 17. Juli 2009 
 
 
gez. Schütze 
Oberbürgermeister 
 
 
Gemeinde Gröna 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Gröna 
über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag am 27. Septem-
ber 2009 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Bun-
destagswahl für die Wahlbezirke der Stadt 
Bernburg (Saale) wird  
 

in der Zeit 
vom 7. September 2009  

bis zum 11. September 2009 
 
während der Öffnungszeiten montags bis 
freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, diens-
tags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und donners-
tags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Einwoh-
nermeldeamt der Verwaltungsgemein-
schaft Bernburg, Schlossstraße 11 in 
06406 Bernburg (Saale), Raum 015 für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtig-
ter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 

Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-
ses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melde-
rechtsrahmengesetzes entsprechenden 
Vorschriften der Landesmeldegesetze 
eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann in der 
Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der 
Wahl, spätestens am 11. September 2009 
bis 12:00Uhr, bei der Stadt Bernburg 
(Saale), Schlossgartenstraße 16 in 06406 
Bernburg (Saale), Einspruch einlegen. 
Der Antrag kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum  

6. September 2009  
eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.  
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Wahlkreis 72 Anhalt  

 durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkrei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis einge-
tragener Wahlberechtigter, 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis 
eingetragener Wahlberechtigter, 
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a) wenn er nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden die Antragsfrist auf Aufnah-
me in das Wählerverzeichnis nach § 18 
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 
6. September 2009) oder die Einspruchs-
frist auf Berichtigung gegen das Wähler-
verzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung entstanden ist (bis zum 11. 
September 2009) versäumt hat, 
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung entstanden ist, 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsver-
fahren festgestellt wurde und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zum 25. September 2009, 18:00 
Uhr, bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bernburg mündlich, schriftlich oder elekt-
ronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage 
vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den un-
ter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) angege-
benen Gründen den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheines noch bis zum Wahl-
tag, 15:00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtig-
ter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der 
Wahlberechtigte: 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-
kreises, 

- einen amtlichen blauen Stimmzettelum-
schlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 
der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen roten Wahlbriefumschlag und  
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Empfangsberechtigung 
durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr 
eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundes-
republik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der 
Deutschen Post AG unentgeltlich beför-
dert. Er kann auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 
 
Bernburg (Saale), 17. Juli 2009 
 
 
gez. Bartel 
Bürgermeister 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Landesverwaltungsamt Halle (Saale)/ Re-
ferat 106 
 
Bescheinigungsverfahren nach Grund-
buchbereinigungsgesetz - Gemarkun-
gen Staßfurt, Hecklingen, Neundorf 
 
Das Landesverwaltungsamt gibt bekannt, 
dass die 
 

E.ON Avacon AG, Schillerstraße 3,  
38350 Helmstedt 
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Anträge auf Erteilung von 
 

Leitungs- und  
Anlagenrechtsbescheinigungen 

 
nach § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2192) i.V.m. § 7 Sachenrechts-
Durchführungsverordnung (SachenR-DV) 
vom 20.12.1994 (BGBl. I S. 3900) für die  
 

15 kV-Leitung Nr. 21  
Staßfurt-Hecklingen-Güsten 

 
gestellt hat. 
 
In diesem Verfahren sollen an den in An-
spruch genommenen Grundstücken be-
schränkte persönliche Dienstbarkeiten 
zum Besitz und Betrieb sowie zur Unter-
haltung und Erneuerung bereits beste-
hender Leitungen / Anlagen bescheinigt 
werden. Die Dienstbarkeit ist per Gesetz 
für alle am 03.10.1990 auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR genutzten Energiefortlei-
tungen einschließlich der dazugehörigen 
Anlagen entstanden. 
 
Im Salzlandkreis sind folgende Gemar-
kungen betroffen: 
 

Gemarkung Flur 

Staßfurt 1, 7 
Hecklingen 3, 18, 20 
Neundorf 1, 2, 3 

 
Die eingereichten Anträge sowie die bei-
gefügten Unterlagen können beim  
 

Landesverwaltungsamt 
Referat 106 

Ernst-Kamieth-Straße 2 
06112 Halle (Saale) 

 
vom 29.07.2009 bis zum 26.08.2009 im 
Raum CE.14 eingesehen werden. 
 
Um Vereinbarung eines Termins zur Ein-
sichtnahme wird gebeten. Telefonische 
Auskünfte sind unter Tel.: 0345 / 514 3776 
möglich. 
 
Das Landesverwaltungsamt erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG i.V.m. § 7 Abs. 
2, 4 und 5 SachenR-DV nach Ablauf von 
vier Wochen von der Bekanntmachung an. 

Nach § 9 Abs. 3 GBBerG ist dem Eigen-
tümer des belasteten Grundstücks nach 
Eintrag der Dienstbarkeit und Aufforde-
rung durch den Grundstückseigentümer 
ein Ausgleich zu zahlen. 
 
Widerspruch gegen die Erteilung der Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen 
kann beim Landesverwaltungsamt, Refe-
rat 106, Ernst-Kamieth-Str.2, 06112 Halle 
(Saale) schriftlich oder zur Niederschrift 
nur bis zum Ende der Auslegungsfrist er-
hoben werden. 
 
Landesverwaltungsamt  
 
 
Im Auftrag 
gez. Portius 
 
 
Wasser- und Abwasserzweckverband „Bo-
de-Wipper“ 
 
Sitzung 03/2009 des Verbandsaus-
schusses des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes "Bode-Wipper" am 11. 
August 2009  
 
Die Sitzung 03/2009 des Verbandsaus-
schusses des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes "Bode-Wipper" findet 
 

am Dienstag, den 11. August 2009 
um 16:00 Uhr 

 
statt. 
 
Die Sitzung ist öffentlich / nichtöffentlich 
und findet im Sitzungsraum am Verbands-
sitz des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes "Bode-Wipper" in Staßfurt, Am 
Schütz 2 statt. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung und Begrüßung durch 

den Vorsitzenden der Verbands-
versammlung 

 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und Beschlussfähigkeit 
 
3. Feststellung der Tagesordnung 
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4. Feststellung des Protokolls der Sit-
zung des Verbandsausschusses 
02/2009 vom 12.05.2009  

 
5. Bericht des Geschäftsführers 
 
6. Beratung der 5. Satzung zur Ände-

rung der Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die zentrale 
Abwasserentsorgung  

 
7. Beratung der 5. Satzung zur Ände-

rung der Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren 
für die Wasserversorgung 

 
8. Informationen zum Jahresab-

schluss 2008  
 
9. Übernahme der Abwasserentsor-

gung von Verbandsmitgliedern  
 
10. Vorbereitung der Wahlen der Mit-

glieder für den Verbandsausschuss 
 
11. Mitteilungen und Anfragen 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
12. Bericht des Geschäftsführers 
 
13. Beschlüsse zur Vergabe von Bau-

leistungen 
 a) Beschluss Nr.: 07/2009 
 b) Beschluss Nr.: 08/2009  
 
14. Beschluss 09/2009  
 Diskussion und Beschlussfassung 
 
15. Mitteilungen und Anfragen 
 
In Vorbereitung auf die Sitzung erhalten 
Sie die beigefügten schriftlichen Informati-
onen zu den TOP 4 - 10 und 12 - 14.   
 
 
gez. Köpper 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 


